
Lieferkettengesetz: Jetzt Nachbesserungen einfordern. Wenden Sie sich an Ihre 

Bundestagsabgeordneten. 

Die Bundesregierung hat sich nach zähem Ringen auf einen Entwurf für ein Lieferkettengesetz 

geeinigt. Dies ist ein erster wichtiger Schritt, da erstmals vom Prinzip der Freiwilligkeit Abstand 

genommen wurde. Aber der Entwurf bleibt hinter den Anforderungen zurück, die die Synoden der 

Ev. Kirche von Westfalen und der EKD an ein Lieferkettengesetz gestellt haben.  

Die Kritikpunkte sind: 

1. In vollem Umfang sollen die Sorgfaltspflichten nur für direkte Zulieferer gelten. Bei 

mittelbaren Zulieferern sollen Unternehmen die Risiken nur ermitteln müssen, wenn sie über 

eine menschenrechtliche Verletzung informiert werden, also erst dann, wenn bereits etwas 

passiert ist. Für Menschenrechtsschutz ist es aber wichtig, dass Unternehmen präventiv 

handeln, um Verletzungen möglichst im Vorfeld verhindern.  

2. Der Entwurf schafft keine eigenständigen zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen für 

Betroffene von Menschenrechtsverletzungen. So können sie sich nicht auf das Gesetz 

berufen, um vor deutschen Gerichten Schadensersatz einzufordern. Die Stärkung der Rechte 

von Betroffenen ist aber zentral für ein wirksames Lieferkettengesetz.   

3. Von dem Gesetz sollen nur sehr große Unternehmen, ab 3000 und später ab 1000 

Mitarbeitende, erfasst werden. Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass auch Unternehmen 

ab 500 Mitarbeitende unter das Gesetz fallen. Zudem sollten kleinere Unternehmen, die in 

risikoreichen Bereichen wirtschaften, auch menschenrechtliche Sorgfaltspflichten verbindlich 

erfüllen müssen. 

4. Der Gesetzentwurf verpflichtet Unternehmen nur bei sehr spezifischen Umweltproblemen, 

z.B. Quecksilber, zu mehr Umweltschutz. Es wäre wichtig, eine eigenständige 

umweltbezogene Sorgfaltspflicht vorzusehen.  

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung wird nun bis Mai im Bundestag debattiert. Hier kommt es 

darauf an, bei den Bundestagsabgeordneten auf Nachbesserungen zu drängen, damit ein wirksames 

Lieferkettengesetz verabschiedet wird.  

Bitte wenden Sie sich entsprechend an Ihre*n Bundestagsabgeordnete*n in Ihrem Wahlkreis, damit 

ein wirksames Lieferkettengesetz im Bundestag verabschiedet wird. Dafür gibt es eine Briefvorlage 

der Initiative Lieferkettengesetz. Der Brief kann mit nur wenigen Mausklicks unter diesem Link 

abgeschickt werden kann: www.lieferkettenbrief.de Ein persönlicher Brief oder Telefonat wäre 

natürlich noch besser. Vielen Dank für diese Unterstützung! 

Auch auf EU-Ebene laufen jetzt Verhandlungen zu einer europäischen Regulierung für  

Menschenrechte in weltweiten Lieferketten. Auch hier ist unsere Einmischung notwendig, indem z. 

B. EU-Abgeordnete angesprochen werden. 

 

http://www.lieferkettenbrief.de/

